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Stellungnahme
Inder

Anhörung zum Referentenentwurf

zum
Zweiten Gesetz zur Änderung des Thüringer E-Govemment-Gesetses (ThürEGovG)

Vorhemerkung
Gern nehmen wir Stellung zur Fortentwicklung des ThürEGovG. Wir verweisen Im Folgenden
an jeweils passender Steile auf unsere Steliungnahme aus dem Jahr 2022. Unsere damaligen
Anregungen und Forderungen haben unverändert Bestand.
Die Stellungnahme Ist online weiterhin verfügbar: hUps://vwt.de/wp-content/upio-
ads/2022/04/STN-2022-03-TFM-E-Government.Ddf

Grundlegende Anrnerkunyen zum EnEwurf
Unverändert begrüßt der Verband der Wirtschaft Thüringens e. V. (VWT) die fortgesetzten Be-
strebungen zu einer Vereinfachung und Verkürzung von Verwaitungsvorgängen.
Insofern findet der vorliegende Entwurf unsere grundsätzliche Zustimmung, allerdings sollten
die !m Entwurf angesprochenen Maßnahmen verstetig werden und In der Breite wirksam wer-
den.

Den Schriftfoi'mecsatz bsgrüßen wir unverändert. Allerdlncjs erschfießE sich nicht, warum die Ex-
psrimentterklausöln a!s solche forigeschrieben werden.
Es ist aus unserer Steht unverständlich und nicht zeitgemäß, dass die Möglichkeiten wiederum
befristet werden sollen. Dies führt in letzter Konsequenz dazu, dass eine dauerhafte Digjtalisie-
rung - die oft gefordert und versprochen wird - de facto nicht möglich ist, da die Adressaten
keine letztendliche Sicherheit haben, dass die Umstellung Bestand haben wird. Insofern wird
der Anreiz reduziert, hierfür gegebenenfalls auch dte Umsteliungskosten auf sich zu nehmen.

Wesentliche Anregungen wurden und worden nicEit umgesetzt.
Zwei Punkte, welche wir bereits in unserer Stellungnahme von 2022 zur Verbesserung angeregt
haben, werdenebenfaflsmftdem vorliegenden Entwurf fortgQschrieben:
Die Möglichkeit der Behörde, die Schriftform nachzufordern, und dass kein Anspruch auf
ein digitales Verfahren besteht.
Hier besteht aus unserer Sicht nach wie vor Nachbesserungsbedarf; wir verweisen auf unsere
damalige Stellungnahme.

DKjiialisJerung von Voryängen dsirf sich nicht nur guf Fördermittelvörgabe und SchuJungön für
döfi öffsntifchen Dienst begrenzen.
Der voriiegende Entwurf benennt In der Begründung die "besondere Rolle [...] für .die eloktrohi-
sehe Verfahrensgbwtcktung im EU-Förderprogramm EFRE ". Wiewohl dies in der Sache richtig
ist, möchten wir betonen, dass sich Dtgitalisierung nicht allein auf die Verfahren bei Förderpro-
grammen beschränken darf. Die erheblichen Potenziale für Verfahrensveretnfachung, -be"
schleunlgung und BUrokratieabbau für Unternehmen und Bürger sind In Summe ungleich grö-
ßer und müssen angesichts der gegenwärtigen Wirtschaftsentwlcktung nur umso dringender
gehoben werden,

Das "die Landesregierung einen Weiterbtldungskurs für Kbminunat- und Landesbedlenstete in
das Jahresfortbildungsprogramm aufzunehmen [beabsichtigt]" begrüßen wir, allerdings darf es
hier nicht bei der Absicht bleiben - derartige Weiterbildungen sollten gerade für den öffentlichen
Dienst als Dienstleister für Bürger und Betriebe nicht Kür sondern Pflicht sein.

Seite 1 von 2



Ebenso sollte ein Programm für die Adressaten entwickelt werden, welches über die Angebote
geeignet informiert.

Entsprechende Mittel sollten in den Haushalten fest verankert werden; wir verweisen auch hier
auf unsere Stellungnahme aus dem Jahr 2022.

Erfurt, den 17.01.2024

Leiter Wirtschafts" und Umwettpolitik

haberbosch
BTD-Bearbeitungshinweis


